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 1.  NEUIGKEITEN ZUR CORONA-KRISE 
  UND HOCHWASSERKATASTROPHE

1.1

1.2 Häusliches Arbeitszimmer in Corona-Zeiten: Fehlender Alternativarbeitsplatz im Betrieb muss nicht belegt werden 

Hochwasserkatastrophe: Steuererleichterungen für Flutopfer 

Aufgrund der Unwetterereignisse im Sommer sind 
in mehreren Bundesländern beträchtliche Schäden 
entstanden. Mit Zustimmung des Bundesfinanz-
ministeriums haben die obersten Finanz behörden 
mehrerer Bundesländer sogenannte Katastrophen-
erlasse herausgegeben. Darin sind verschiedene 
steuerliche Erleichterungen für die Flut opfer ent-
halten, um die finanziellen Belastungen für die 
Betroffenen tragbar zu machen. In Sondersitzungen 
haben sich Bund und Länder auf zahlreiche Billig-
keitsmaßnahmen verständigt.
Wer unmittelbar von Unwetterschäden betroffen 
ist, kann eine Stundung für zu zahlende Steuern 
bis längstens 31.01.2022 erhalten. Es sind keine  
strengen Anforderungen an die Stundungsanträge 
zu stellen. Im Regelfall wird auf Stundungszinsen 
verzichtet. Eine Anpassung der Vorauszahlungen  
auf die Einkommensteuer bzw. Körperschaftsteuer 
wird gewährt.
Als Nachweis von Spenden, die bis zum 31.10.2021  
zur Hilfe in Katastrophengebieten auf ein ein ge-
richtetes Sonderkonto geleistet werden, genügt der 
Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung 
eines Kreditinstituts.
Gemeinnützige Körperschaften dürfen ihre sonstigen 
nicht zur Verwirklichung der satzungsmäßigen 
Zwecke benötigten Mittel für die Unterstützung der 
Flutopfer verwenden.
Der Verlust von Buchführungsunterlagen und 
sonstigen Aufzeichnungen sollte zeitnah doku men-

tiert werden, damit er glaubhaft gemacht werden 
kann. Es sollen daraus keine steuerlich nach teiligen 
Schlussfolgerungen gezogen werden.
Wenn ein Unternehmen seinen Beschäftigten eine 
Geldleistung als Hilfszahlung zur Unterstützung in 
der Katastrophe gewährt, ist dies bis zu 600 EUR  
pro Kalenderjahr steuerfrei. Sofern ein besonderer 
Notfall vorliegt, gehört auch der 600 EUR über-
steigende Betrag nicht zum steuerpflichtigen 
Arbeits lohn. Auch die gewährten Sachzuwendungen 
(unentgeltliche Überlassung eines Pkw oder einer 
Wohnung durch Unternehmen an Arbeitnehmer) 
sind steuerfrei.
Zudem sind Spenden von Arbeitslohn durch 
Arbeit nehmer möglich, indem der Arbeitnehmer 
von vornherein auf einen Teil seines Arbeitslohns 
verzichtet. Der Spendenbetrag wird dann direkt  
vom Unternehmen an die Flutopfer als Beihilfe 
ausgezahlt.
Ferner gibt es zahlreiche Erleichterungen für Unter-
nehmer beim Wiederaufbau von Gebäuden, bei der 
Rücklagenbildung für die Ersatzbeschaffung von 
Anlage gütern und Sonderabschreibungen.

Hinweis: 
Die Erleichterungen sollen noch ausgeweitet und 
weiter konkretisiert werden, um noch besser auf die 
Bedürfnisse vor Ort reagieren zu können.

Quelle: FinMin NRW, Erlass v. 16.07.2021 - S 1915 - 6/48 - V A 3

Arbeitnehmer, die ihren Arbeitsplatz zu Hause in 
den eigenen vier Wänden eingerichtet haben, können  
den Fiskus häufig an den Kosten ihrer Wohnung 
oder ihres Hauses beteiligen. Wer sein Büro am 
Küchentisch, in einer Arbeitsecke eines ansonsten 
privat genutzten Raumes oder im Flur eingerichtet 
hat, kann die Homeoffice-Pauschale von bis zu  
600 EUR pro Jahr (5 EUR pro Arbeitstag im Home-
office, maximal 120 Tage Homeoffice im Jahr) als 
Werbungskosten absetzen.

Wer über ein abgeschlossenes häusliches Arbeits-
zimmer verfügt, kann häufig einen höheren Kosten-
abzug erreichen: Ist das häusliche Arbeitszimmer 
der Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und 
berufl ichen Tätigkeit, dürfen die Raumkosten (z. B. 
anteilige Miete, Nebenkosten) steuerlich unbegrenzt 
abgezogen werden. Ist der Raum zwar nicht der 
Tätig keitsmittelpunkt, steht dem Arbeitnehmer für 
seine Arbeit aber kein Alternativarbeitsplatz (z. B. 
im Betrieb des Arbeitgebers) zur Verfügung, darf er 
seine Raumkosten zumindest beschränkt mit bis 

3



1.3 Gerichtsverhandlungen in Corona-Zeiten: Leichte Symptome genügen für Terminverlegung 

Verfahrensbeteiligte haben vor Gericht einen 
Anspruch auf rechtliches Gehör. Das heißt, ihnen 
muss die Gelegenheit gegeben werden, sich zu den 
entscheidungserheblichen Tatsachen und Beweis-
ergebnissen zu äußern und ihre Rechts ansichten 
vorzutragen. Missachtet ein Finanzgericht (FG)  
diesen Grundsatz, liegt ein Verfahrensfehler vor, so 
dass der Bundesfinanzhof (BFH) das finanz gericht-
liche Urteil aufheben und den Rechtsstreit zur 
anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an  
das FG zurückverweisen kann.
Ein neuer BFH-Beschluss zeigt, dass der Anspruch 
auf rechtliches Gehör unter anderem dann verletzt 
wird, wenn ein Gericht eine mündliche Verhand-
lung durchführt, obwohl ein Verfahrensbeteiligter  
einen Antrag auf Terminverlegung gestellt hat und 
dafür erhebliche Gründe vorliegen.
Im vorliegenden Fall hatte die Prozessbevollmächtigte 
der Klägerseite einen Tag vor der anberaumten 
münd lichen Verhandlung beim FG um Verlegung 
des Verhandlungstermins gebeten, da sie an einem 
Erkältungsinfekt mit beginnendem Fieber leide. Mit 
einer ärztlichen Bescheinigung wies sie nach, dass  
sie „wegen Krankheit“ arbeitsunfähig war.

Hinweis: 
Für den Verhandlungstag gab es die Anweisung, 
dass Personen mit Symptomen des Coronavirus 
keinen freien Zugang zum Gerichtsgebäude erhalten  
sollten.

Das FG führte die Verhandlung trotzdem durch, wies 
die Klage ab und stützte sich darauf, dass aus dem 
Attest keine Diagnose erkennbar sei. Der BFH hob 
das finanzgerichtliche Urteil jedoch auf und verwies 
die Sache zurück an das FG zur anderweitigen  
Ver handlung, da er in der Durchführung der münd-
lichen Verhandlung einen Verfahrensfehler sah. Zwar 
sei eine Erkrankung nur dann ein hinreichender 
Grund für eine Terminverschiebung, wenn sie einen 
gewissen Schweregrad erreiche. Die Verlegung 
könne aber auch dann geboten sein, wenn die 
betroffene Person − wie im Entscheidungsfall − 
bereits aufgrund leichter Symptome keinen Zugang 
zum Gerichtsgebäude mehr habe. Die Ablehnung  
des Verlegungsantrags war vorliegend rechtsfehler-
haft, da das FG unberücksichtigt gelassen hatte, 
dass es am Verhandlungstag aus Infektionsschutz-
gründen nur einen eingeschränkten Zugang zum 
Gerichtsgebäude gab. In einem zweiten Rechtsgang 
wird die mündliche Verhandlung nun nachzuholen 
sein.

Hinweis: 
Die Entscheidung des BFH zeigt, dass bereits  
leichte Erkältungssymptome in Corona-Zeiten 
aus   reichen können, um eine Terminverlegung zu  
erreichen. Voraussetzung ist jedoch, dass am  
jeweiligen Verhandlungstag aus Infektionsschutz-
gründen auch nur ein eingeschränkter Zugang zum 
Gerichtsgebäude besteht.

Quelle: BFH, Beschl. v. 06.04.2021 - VIII B 108/20, NV
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zu 1.250 EUR pro Jahr steuermindernd absetzen. 
Bislang haben die Finanzämter für den beschränkten 
Raumkostenabzug häufig einen Nachweis des 
Arbeitgebers darüber verlangt, dass einem Arbeit-
nehmer kein Alternativarbeitsplatz im Betrieb zur 
Verfügung stand und die Arbeit von zu Hause 
angeordnet war.
Nach einer Antwort des Bundesfinanzministeriums 
(BMF) auf eine Anfrage des Steuerzahlerbundes 
muss dieser Arbeitgebernachweis in der Zeit der 
Corona-Pandemie nicht erbracht werden, sofern der 
Arbeitnehmer „aus Gründen des Gesund heits -
schutzes“ im häuslichen Arbeitszimmer gearbeitet 
hat. Durften Arbeitnehmer also freiwillig ent-
scheiden, ob sie ins Büro fahren oder in ihrem 
häuslichen Arbeitszimmer arbeiten, können sie ihr 

Arbeitszimmer trotzdem steuerlich absetzen. Die 
Ausnahmeregelung des BMF gilt in der Zeit vom 
01.03.2020 bis zum 31.12.2021.

Hinweis: 
Während der Corona-Pandemie hatte nicht jeder 
Arbeitgeber die Büros im Betrieb geschlossen und 
Homeoffice angeordnet, so dass diese theoretisch 
als weiterer Arbeitsplatz zur Verfügung standen 
und einen Abzug des häuslichen Arbeitszimmers 
ausgeschlossen hätten. Die Ausnahmeregelung der 
Finanzverwaltung ist zu begrüßen, da Arbeitnehmer 
im Corona-Alltag gleichwohl nicht immer die freie 
Wahl hatten, ihr Büro im Betrieb aufzusuchen.

Quelle: Bund der Steuerzahler Deutschland e.V., Meldung v. 02.08.2021



Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat am 
08.07.2021 ein Schreiben zur Unternehmereigen-
schaft von Aufsichtsratsmitgliedern herausgegeben. 
Der Umsatzsteuer-Anwendungserlass wurde in 
diesem Zusammenhang geändert.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte bereits im Jahr 
2019 entschieden, dass das Mitglied eines Auf-
sichtsrats, das aufgrund einer nicht variablen Fest-
vergütung kein Vergütungsrisiko trägt, nicht als 
Unternehmer tätig ist. Als Begründung führte der 
BFH aus, dass das Aufsichtsratsmitglied bei einer 
Festvergütung kein wirtschaftliches Risiko trage und 
somit nicht selbständig handle. Der BFH hatte sich 
mit diesem Urteil der Auffassung des Europäischen 
Gerichtshofs angeschlossen und seine bis dahin 
geltende Rechtsprechung aufgegeben. Das BMF  
setzt die BFH-Rechtsprechung mit aktuellem  
Schrei ben um und passt den Umsatzsteuer-Anwen-
dungs erlass entsprechend an.
Aus Sicht der Finanzverwaltung ist es unerheblich, 
ob die Vergütung als Geldleistung oder in Form  
von Sachzuwendungen erfolgt. Zudem sei es für  
die Frage des Vergütungsrisikos nicht maßgeblich, 
ob die Vergütung (nachträglich) für mehrere Jahre 
gezahlt werde.
Sitzungsgelder, die nur für die tatsächliche Teil-
nahme an Sitzungen gezahlt werden, sowie nach 
dem tatsächlichen Aufwand bemessene Aufwands -
entschädigungen stellen keine Festvergütung dar  
und führen zur Unternehmereigenschaft. Bei 
gemischten Ver gütungen (feste und variable 
Bestand  teile) stellt die Finanzverwaltung klar, dass 
grund sätzlich eine unternehmerische Betätigung 
vorliegen soll, wenn die variablen Bestandteile 

im Kalenderjahr mindestens 10 % der gesamten 
Vergütung betragen. Reisekostenerstattungen stell-
ten dabei keine Vergütungsbestandteile dar. Die  
Frage der Selbständigkeit sei für jedes Mandat eines 
Auf sichtsrats separat zu prüfen.
Nehmen Beamte oder andere Bedienstete einer 
Gebietskörperschaft eine Aufsichtsratstätigkeit 
wahr, wird es unter bestimmten Voraussetzungen 
nicht beanstandet, wenn diese Tätigkeit als nicht 
selbständig behandelt wird. Voraussetzung dafür 
ist, dass die Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied auf 
Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung des Arbeit-
gebers übernommen wurde.
Die Regelungen dieses Schreibens sind auf alle  
offenen Fälle anzuwenden. Um Übergangs  schwie-
rig     keiten zu vermeiden, wird es jedoch nicht 
bean stan det, wenn die bisherigen Regelungen 
noch auf Leistungen angewendet werden, die bis  
einschließlich 31.12.2021 ausgeführt werden.

Hinweis:
Die Neuregelungen sind auch in den Fällen relevant, 
in denen ein Unternehmen gegenüber seinen Auf-
sichtsratsmitgliedern die Aufsichtsratsvergütung via 
Gutschrift abrechnet. Hier wird es künftig nicht 
mehr ausreichen, für Zwecke der Umsatzsteuer 
lediglich die Aufsichtsratsmitglieder nach einer 
ggf. vorliegenden Kleinunternehmereigenschaft zu 
befragen. Hinzu kommt nun auch noch eine 
qualitative Würdigung der individuell gezahlten Ver-
gütung anhand der Kriterien des BMF-Schreibens. 
Wir unterstützen Sie gern dabei.

Quelle: BMF-Schreiben v. 08.07.2021 - III C 2 - S 7104/19/10001 :003

BMF: Unternehmereigenschaft von Aufsichtsratsmitgliedern 2.1

2.2

Damit Grundbesitz des Betriebsvermögens nicht zu-
gleich mit Grundsteuer und Gewerbesteuer be lastet 
wird, dürfen Gewerbebetriebe bei der Berech nung 
ihres Gewerbeertrags (der Bemessungs grundlage der 
Gewerbesteuer) eine pauschale Kürzung um 1,2 % 
des Einheitswerts ihres betrieblichen Grundbesitzes 
vornehmen. Sogenannte Grundstücksunternehmen, 

die ausschließlich eigenen Grundbesitz verwalten, 
erhalten eine umfassendere gewerbesteuerliche Ent-
lastung und können ihren Gewerbeertrag um den 
Teil kürzen, der auf die Verwaltung und Nutzung 
des eigenen Grundbesitzes entfällt. Gleiches gilt für 
Unternehmen, die daneben noch Wohnungsbauten 
betreuen.

Gewerbesteuer bei Grundstücksunternehmen: Gemischt genutzte Gebäude sind keine Wohnungsbauten 
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 2. STEUERRECHTLICHE NEUIGKEITEN 
FÜR UNTERNEHMEN



Das Bundesfinanzministerium hat am 05.07.2021 
ein Schreiben zur Anpassung der Berechnung der 
Umsatzgrenze zur Festlegung der Buchführungs-
pflicht veröffentlicht. In diesem Zusammenhang 
wurde der Umsatzsteuer-Anwendungserlass ange-
passt.
Durch das Gesetz zur Modernisierung der Ent-
lastung von Abzugssteuern und der Bescheinigung 
der Kapitalertragsteuer vom 02.06.2021 wurde die 
Berechnungsmethode für die Berechnung der Um-
satzgrenze zur Festlegung der Buchführungspflicht  
an die Berechnungsmethode zur Berechnung der 
Grenze für die Zulässigkeit der Ist-Besteuerung 
angepasst. Danach sind zahlreiche steuerfreie 
Umsätze vom maßgeblichen Gesamtumsatz abzu-
ziehen.
Im Rahmen der Ist-Besteuerung wird die Um satz-
steuer nach vereinnahmten Entgelten berechnet. 
Die Umsatzsteuer entsteht in diesem Fall erst dann, 

wenn die Entgelte vereinnahmt worden sind. Bei  
der Soll-Besteuerung hingegen wird die Umsatz-
steuer nach vereinbarten Entgelten ermittelt.
Dan ach entsteht die Umsatzsteuer bereits mit  
Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem die 
Leistungen ausgeführt worden sind.

Hinweis: 
Die Grundsätze dieses Schreibens sind auf Um-
sätze der Kalenderjahre anzuwenden, die nach dem 
31.12.2020 begonnen haben. Eine Mitteilung über  
den Beginn der Buchführungspflicht ergeht nicht, 
wenn die Grenze nach der alten Berechnungs-
methode für vor dem 01.01.2021 liegende Kalender-
jahre überschritten wurde, im Kalenderjahr 2020  
die Grenze nach der neuen Berechnungsmethode 
aber nicht.

Quelle: BMF-Schreiben v. 05.07.2021 - IV A 4 - S 0310/19/10001 :004

2.3

2.4

Buchführungspflicht: Berechnung der Umsatzgrenze angepasst 

Hinweis: 
Durch diese sogenannte erweiterte Kürzung sollen 
kraft Rechtsform gewerbesteuerpflichtige Kapital ge-
sellschaften den vermögensverwaltenden Per so nen -
unternehmen gleichgestellt werden.

In einem aktuellen Urteil hat der Bundesfinanzhof 
(BFH) jetzt entschieden, dass die erweiterte Kürzung 
nicht zu gewähren ist, wenn ein Unter nehmen neben 
eigenem Grundbesitz gemischt genutzte Grund-
stücke bzw. Gebäude betreut. Im zugrundeliegenden 
Fall hatte eine GmbH & Co. KG mehrere Tausend 
eigene Wohnungen betreut und daneben noch die 
Verwaltung von drei Wohn- und Geschäftshäusern 
übernommen, die im Eigentum einer anderen 
Gesellschaft standen. In diesen Häusern waren 
neben Wohnungen ein Büro, eine Fahrschule, ein 
Wohnheim und ein Hotel angesiedelt. Der gewerb-
liche Flächenanteil lag bei den Objekten zwischen  
2 % und 18,5 % der Gesamtfläche.

Der BFH verwehrte die erweiterte Kürzung, da die 
drei Wohn- und Geschäftshäuser seiner Meinung 
nach keine Wohnungsbauten im Sinne des Ge werbe-
steuergesetzes waren. Erfasst würden von diesem 
Begriff nur Gebäude, die aus schließlich Wohn-
zwecken dienten. Das Gericht verwies für diese 
Auslegung unter anderem auf die Ent stehungs ge-
schichte der Kürzungsvorschrift. Der Steuer    gesetz-
geber habe die Betreuung von Wohnungs   bauten als 
unschädliche Tätigkeit in das Gesetz aufgenommen, 
um die Schaffung von Wohn raum zu fördern.

Hinweis: 
Grundstücksunternehmen sollten also nicht nur 
unter rein wirtschaftlichen, sondern auch unter ge-
werbe steuerlichen Gesichtspunkten abwägen, ob sie 
die Verwaltung von (fremden) gemischt genutzten 
Objekten übernehmen. Hierzu empfiehlt es sich, 
frühzeitig steuerfachkundigen Rat einzuholen.

Quelle: BFH, Urt. v. 15.04.2021 - IV R 32/18
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Ein Unternehmen, das ausschließlich eigenen 
Grund  besitz verwaltet, kann eine Kürzung des 
Gewerbe ertrags beantragen. Das bedeutet, dass 
dann unter Umständen gar keine Gewerbesteuer 
anfällt. Die Voraussetzungen dafür sind allerdings 

sehr streng. Es gibt nur wenige Tätigkeiten, wie etwa 
die Verwaltung und Nutzung von eigenem Kapital-
vermögen, die eine Kürzung ermöglichen. Wenn 
aber nur zu einem geringen Prozentsatz eine 
„unzu  lässige“ Tätigkeit ausgeübt wird, ist dann die 

Gewerbesteuerkürzung: Eine Frage der Verhältnismäßigkeit 



2.5

Berufsträger im medizinischen Bereich, die im  
Auftrag des Medizinischen Dienstes der Kranken-
versicherung (MDK) einer Gutachtertätigkeit nach-
gehen, sollten folgendes Urteil des Bundesfinanz-
hofs (BFH) kennen: Die Bundesrichter haben 
entschieden, dass Leistungen zur Begutachtung 
der Pflegebedürftigkeit von Patienten weder nach 
nationalem Recht noch nach Unionsrecht umsatz-
steuerbefreit erbracht werden können.
Geklagt hatte eine ausgebildete Krankenschwester, 
die über eine medizinische Grundausbildung, eine 
akademische Ausbildung im Bereich der Pflege wis-
sen schaft sowie eine Weiterbildung in Qualitäts-
ma na gement im Pflegebereich verfügte. Sie hatte  
(für den MDK Niedersachsen) Gutachten zur  
Pfle gebe dürftigkeit von Patienten erstellt, die ihr  
gegen über ohne Umsatzsteuerausweis abgerechnet 
wurden. Die Klägerin erklärte die Umsätze aus der 
Gut achter tätigkeit als steuerfrei, nahm jedoch den 
Vorsteuer abzug aus allen Eingangsleistungen in 
Anspruch. Das Finanzamt unterwarf die Umsätze 
allerdings der Umsatzsteuer, wogegen die Frau klagte.
Das Finanzgericht Niedersachsen gab ihrer Klage 
statt. Der BFH hob dieses Urteil jedoch auf. Nach 
Ansicht der Bundesrichter handelt es sich bei  

den im Rahmen der Gutachtertätigkeit erbrachten 
Leistungen zwar um eng mit der Sozialfürsorge und 
der sozialen Sicherheit verbundene Leistungen im 
Sinne des Unionsrechts. Die Steuerbefreiung nach 
dem Unionsrecht konnte vorliegend aber gleichwohl 
nicht in Anspruch genommen werden, da die 
Klägerin von der Bundesrepublik Deutschland nicht 
als „Einrichtung mit sozialem Charakter“ anerkannt 
war. Eine solche Anerkennung (die Voraussetzung 
für die unionsrechtliche Steuerbefreiung ist) folge 
insbesondere nicht aus der nur mittelbaren Kosten-
erstattung für die Gutachtertätigkeit über den MDK.

Hinweis: 
In diesem Zusammenhang wies der BFH darauf hin, 
dass die Begutachtungsleistungen nicht unmittel-
bar an die pflegebedürftigen Personen erbracht  
werden müssen, um als eng mit der Sozialfürsorge 
und der sozialen Sicherheit verbunden angesehen 
werden zu können. Es schadete vorliegend also 
nicht, dass die Klägerin ihre Leistungen direkt an den  
MDK erbracht hatte und nicht an die jeweils 
hilfsbedürftige Person.

Quelle: BFH, Urt. v. 24.02.2021 - XI R 30/20

Medizinischer Dienst der Krankenversicherung: Gutachtertätigkeit ist nicht umsatzsteuerbefreit 
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gesamte Kürzung ausgeschlossen? Darüber hatte  
das Finanzgericht Düsseldorf (FG) zu entscheiden.
Die Klägerin, eine Genossenschaft, war in den Jahren 
2014 bis 2016 ausschließlich mit der Vermietung 
von Grundstücken befasst und hatte daher Anträge 
auf Kürzung des Gewerbeertrags gestellt. Neben 
Wohnungen wurden auch gewerbliche Flächen 
ver   mietet. Eine gewerbliche Mieterin hatte ein   
Laden     geschäft gemietet, in welchem sie Gewinne   
unter halb des gewerbesteuerlichen Freibetrags  
er  wirt schaftete. Im Jahr 2014 wollte diese Mieterin  
zusätzlich eine Wohnung mieten. Wohnungen 
wurden aber in erster Linie an Genossenschafts-
mitglieder vermietet. Daher kaufte die Mieterin im 
Dezember 2014 einen Genossen schaftsanteil und 
bezog eine Wohnung. Der Anteil der Mieterin an 
der Genossenschaft betrug weniger als 0,1 %. Nach 
einer Betriebs prüfung vertrat das Finanzamt die 
Ansicht, dass eine Kürzung des Gewerbeertrags für 
die Genossen schaft ausgeschlossen sei.
Die Klage vor dem FG war erfolgreich. Demnach 
erfüllte die Klägerin die Voraussetzungen für die 

Kürzung des Gewerbeertrags. Zwar diente der 
Grund besitz teilweise dem Gewerbebetrieb einer 
Genossin. Allerdings war diese zu weniger als 1 % 
an der Genossenschaft beteiligt. Diese Beteiligung  
war von geringer Bedeutung und die Mieterin  
selbst war nicht mit Gewerbesteuer belastet. Es 
handelte sich zudem um einen Einzelfall. Ein Aus-
schluss von der begünstigenden Kürzung wäre un-
ver hältnismäßig und daher unangemessen gewesen.

Hinweis: 
Auch nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs ist  
die Reichweite der Norm dahingehend einge-
schränkt, dass die Versagung der Begünstigung 
nicht anzuwenden ist, wenn der Gesellschafter, der 
den überlassenen Grundbesitz nutzt, Einkünfte 
erzielt, die nicht der Gewerbesteuer unterliegen. Dies 
trifft im Besprechungsfall zu, so dass die Kürzung 
vorgenommen werden konnte.

Quelle: FG Düsseldorf, Urt. v. 22.04.2021 - 9 K 2652/19 G,F,  

Rev. anhängig BFH III R 19/21



Werden Personen aus geschäftlichem Anlass bewirtet, 
sind die dabei anfallenden (angemessenen) Kosten 
nur zu 70 % steuerlich abziehbar. Die übrigen 30 % 
sind vom Betriebsausgabenabzug ausgeschlossen. 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich 
kürzlich ausführlich zur Abzugsbeschränkung für 
Bewirtungskosten geäußert. Nachfolgend finden Sie 
die wichtigsten Aussagen im Überblick:

Bewirtungsbeleg: Der (anteilige) Abzug von 
Bewirtungskosten erfordert einen schriftlichen 
Nach weis über Ort, Tag, Teilnehmer und Anlass 
der Bewirtung sowie die Höhe der Aufwendungen. 
Ein formloser, unterschriebener Bewirtungsbeleg 
genügt. Erfolgt die Bewirtung in einem Gastro no-
miebetrieb, muss dem Bewirtungsbeleg zusätz lich 
die Rechnung beigefügt werden. In diesem Fall 
reichen auf dem Bewirtungsbeleg dann Angaben 
zum Anlass und zu den Teilnehmern der Bewirtung.
Bewirtungsrechnung: Grundsätzlich muss die 
Bewirtungsrechnung den umsatzsteuerlichen Min-
destanforderungen entsprechen. Zu den Muss- 
Inhalten zählen demnach unter anderem die 
Steuernummer oder Umsatzsteuer-Identifikations -
nummer des Gastronomiebetriebs, das Aus stel-
lungs datum, eine fortlaufende Rechnungs nummer 
und eine Leistungsbeschreibung. An Rechnungen 
bis zu einem Gesamtbetrag von 250 EUR (sog. 
Kleinbetragsrechnungen) werden aber geringere 
Anforderungen gestellt: Aus ihnen müssen ledig-
lich Name und Anschrift des leistenden Unter-
nehmers (Gastronomiebetrieb), das Ausstellungs-
datum, die Menge und die Art der Bewirtung, das 
Entgelt und der darauf entfallende Steuerbetrag 
samt Steuersatz hervorgehen. 

Kasse des Gastronomen: Sofern der besuchte 
Gastronomiebetrieb ein elektronisches Auf zeich-
nungssystem mit Kassenfunktion verwendet,  
dürfen Bewirtungen aus geschäftlichem Anlass 
steuer lich nur abgezogen werden, wenn maschi-
nell erstellte, elektronisch aufgezeichnete und 
mit Hilfe einer zertifizierten technischen Sicher-
heitseinrichtung (TSE) abgesicherte Rech nungen 
vorliegen. Das BMF weist darauf hin, dass der 
bewirtende Steuerpflichtige im Allgemeinen darauf 
vertrauen kann, dass die ihm erteilte Rechnung 
ordnungsgemäß ist, wenn der Beleg mit einer 
Transaktionsnummer, der Seriennummer des 
elektronischen Aufzeichnungssystems oder der 
Seriennummer des Sicherheitsmoduls versehen 
wurde.
Spätere Abrechnung: Sofern eine Bewirtung nicht 
direkt „am Tisch“ abgerechnet wird, son dern 
Rechnungsstellung und unbare Bezahlung erst 
nach dem Tag der Bewirtung erfolgen (z. B. 
bei größeren Veranstaltungen), muss für den 
Abzug von Bewirtungskosten kein Beleg eines 
elektronischen Aufzeichnungssystems mit Kassen-
funktion vorgelegt werden. In diesem Fall genügt 
die Rechnung samt Zahlungsbeleg.
Elektronische Form: Die Nachweiserfordernisse 
für den Abzug von Bewirtungskosten können auch 
in elektronischer Form erfüllt werden (durch  
digitale oder digitalisierte Eigenbelege und Rech-
nungen). Das BMF führt in seinem Schreiben aus, 
welche Voraussetzungen hierfür konkret vorliegen 
müssen.

Quelle: BMF-Schreiben v. 30.06.2021 - IV C 6 - S 2145/19/10003 :003

Bewirtung aus geschäftlichem Anlass: Welche Nachweise für den Betriebsausgabenabzug erforderlich sind 2.6
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3.1

3.2

In zwei vielbeachteten Urteilen hatte sich der Bundes-
finanzhof (BFH) im Mai 2021 mit der Doppel be-
steuerung von Renten befasst. Er legte dar, welche 
Berechnungsgrundlagen für die Ermittlung einer 
doppelten Besteuerung zugrunde zu legen sind. 
Zwar haben die Bundesrichter die Klagen von zwei 
Rentnerehepaaren wegen des Vorwurfs der Doppel-
besteuerung zurückgewiesen, gleichwohl aber stell-
ten sie fest, dass viele Rentner in den kommenden  
Jahren einer verbotenen Doppel besteuerung aus-
ge setzt sein dürften. Das geltende Regelwerk zur 

Besteuerung von Renten dürfte sich demnach 
künftig in einen verfassungswidrigen Bereich 
„hineinentwickeln“.

Hinweis: 
Nach der Rechtsprechung des Bundes ver fas sungs-
gerichts (BVerfG) dürfen Renten nicht doppelt 
besteuert werden. Das heißt, jeder Rentner muss 
mindestens so viel Rente steuerfrei erhalten, wie er 
zuvor aus seinem versteuerten Einkommen ein-
gezahlt hat.

Rentenurteile des BFH: Kläger haben Verfassungsbeschwerden eingelegt 

Arbeitgeberseitige Zuwendungen, die Arbeitnehmer 
und deren Begleitpersonen im Rahmen von Be-
triebs veranstaltungen erhalten (z. B. in Form von 
Speisen, Getränken, Musik), können bis zu 110 EUR 
pro Betriebsveranstaltung und teilnehmendem 
Arbeitnehmer lohnsteuer- und sozialversicherungs-
frei bleiben. Nur für die diesen Betrag über-
steigenden Kosten fallen Lohnsteuer und (mitunter) 
Sozialversicherungsbeiträge an. Bei der Anwen dung 
des 110-EUR-Freibetrags muss der Arbeit geber zu -
nächst all seine Aufwendungen für das Fest ein-
schließlich der Umsatzsteuer zusammen rechnen.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun in einem 
aktuellen Urteil bekräftigt, dass hierfür sowohl die 
Kosten, die dem einzelnen Arbeitnehmer individuell 
zugerechnet werden können (z. B. Kosten für ein 
Mehrgängemenü), als auch die Kosten für den 
äußeren Rahmen der Betriebsveranstaltung (z. B. 
Saalmiete) einzubeziehen sind. Nach dem Urteil 
kommt es nicht darauf an, ob einzelne Kosten beim 
Arbeitnehmer einen unmittelbaren Vorteil auslösen.
Aus der Kostenberechnung ausgeklammert werden 
dürfen lediglich rechnerische Selbstkosten des 
Arbeitgebers für den äußeren Rahmen der Ver an-
stal tung (z. B. Energiekosten bei einer Feier in den 
eigenen Räumlichkeiten) und steuerfreie Reise-
kosten erstattungen.
Des Weiteren hat der BFH entschieden, dass die 
errechneten Gesamtkosten anschließend auf die  

bei der Veranstaltung tatsächlich anwesenden Teil-
nehmer (Arbeitnehmer und deren Begleit per sonen) 
aufgeteilt werden müssen. Es darf nicht auf die  
(meist höhere) Zahl der angemeldeten Teilnehmer 
abgestellt werden.

Hinweis: 
Für Arbeitgeber hat diese Sichtweise den Nach teil, 
dass eine Betriebsveranstaltung unbeabsichtigte 
steuer erhöhende Folgen haben kann, wenn wesent-
lich weniger Gäste zu einer Betriebs veranstaltung 
erscheinen, als ursprünglich angemeldet waren. 
Denn in diesem Fall bleiben die Kosten der Feier 
häufig (nahezu) identisch, müssen aber auf weniger 
„Köpfe“ umgerechnet werden als geplant, so dass 
der 110-EUR-Freibetrag schneller überschritten  
wird. Wird der Freibetrag überschritten, kann der 
Arbeit geber aber für den übersteigenden Betrag 
eine Pauschalversteuerung vornehmen. Wird die 
Pau schalv ersteuerung bis spätestens Ende Februar 
des auf die Betriebsveranstaltung folgenden Jahres 
durchgeführt, brauchen auf den pauschalver-
steuer ten Arbeitslohn keine Sozialversicherungs-
bei träge abgeführt zu werden. Bei der korrekten  
lohnsteuerlichen Handhabung Ihrer Betriebs ver-
anstaltungen sind wir Ihnen gern behilflich.

Quelle: BFH, Urt. v. 29.04.2021 - VI R 31/18

Betriebsveranstaltungen: Gesamtkosten müssen auf Anzahl der tatsächlichen Teilnehmer verteilt werden 
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 3. STEUERRECHTLICHE NEUIGKEITEN
FÜR ALLE STEUERZAHLER



Viele Senioren scheuen davor zurück, ihre Ver-
mögenswerte frühzeitig und „mit warmer Hand“  
auf die nächste Generation zu übertragen, da sie 
bis zu ihrem Lebensende finanziell bestmöglich 
abgesichert sein möchten. Aus steuerlicher Sicht  
kann es sich allerdings durchaus lohnen, sich 
recht zeitig mit dem Thema „Schenkungen“ zu  
beschäf tigen. Die Steuerberaterkammer Stuttgart 
hat nun Tipps zum steueroptimierten Vererben und 
Verschenken zusam mengestellt:

Freibeträge ausnutzen: Eine Belastung mit Erb-
schaft- und Schenkungsteuer lässt sich durch 
diverse Freibeträge vermeiden oder senken. Die 
Freibeträge werden alle zehn Jahre neu gewährt.  
Wer frühzeitig beginnt, sein Vermögen zu über-
tragen, kann die Beträge mehrmals ausschöpfen. 
Ehegatten dürfen sich alle zehn Jahre  
500.000 EUR steuerfrei schenken und ein Kind  
darf im Zehnjahresturnus von jedem Elternteil 
400.000 EUR steuerfrei erhalten. Großeltern 
können ihren Enkelkindern 200.000 EUR steuer-
frei überlassen. Der Freibetrag für Geschwister, 
Nichten, Neffen und Lebensgefährten liegt bei 
20.000 EUR. Wer also Vermögen hat, das über 
den Freibeträgen liegt, sollte über abgeschichtete 
Übertragungen nachdenken.
Versorgungsleistungen beziehen: Insbesondere in 
der Unternehmensnachfolge im Mittelstand erfolgt 
die Übertragung von Betrieben häufig gegen Ver-
sorgungsleistungen. Diese Form der vorweg-

genommenen Erbfolge hat den Vorteil, dass der 
Schenkende durch eine lebenslange Leibrente 
finanziell abgesichert wird.
Nießbrauch vorbehalten: Wenn Immobilien zu 
Leb zeiten an die künftigen Erben verschenkt 
werden, kann sich der Schenkende ein so ge-
nanntes Nießbrauchsrecht vorbehalten und so 
die verschenkte Immobilie weiter nutzen oder  
ver mieten, wobei ihm weiterhin die Mietein -
nahmen zustehen. 
Familienheim bewohnen: Bewohnt der Erbe die 
Nachlassimmobilie selbst für mindestens zehn 
Jahre nach der Erbschaft, fällt keine Erbschaft-
steuer an. Voraussetzung ist jedoch, dass er  
innerhalb von sechs Monaten nach dem Erbfall 
dort eingezogen ist. Während der Zehnjahresfrist 
darf er die Immobilie zudem weder verkaufen noch 
vermieten oder verpachten. Bei Kindern ist die 
Steuerbefreiung auf eine Wohnfläche von 200 qm 
begrenzt.
Erbe ausschlagen: Eine Erbausschlagung kann 
vorteilhaft sein, wenn das Erbe aus Schulden 
besteht. Gleiches gilt sogar, wenn das Erbe so 
hoch ist, dass die persönlichen Freibeträge deut-
lich überschritten werden. Denn schlägt beispiels-
weise ein als Alleinerbe eingesetzter Ehegatte die 
Erbschaft zugunsten der gemeinsamen Kinder 
aus, verteilt sich das Erbe (gegebenenfalls) auf 
mehrere Personen und alle begünstigten Familien-
mitglieder können dann ihre Freibeträge nutzen. 

Vererben und Verschenken: Steuerliche Vorteile durch rechtzeitige Planung sichern 

Die beiden klagenden Ehepaare haben im Juni 2021 
Verfassungsbeschwerden gegen die jeweiligen BFH-
Entscheidungen eingelegt (Aktenzeichen 2 BvR  
1143/21 und 2 BvR 1140/21), so dass sich das 
BVerfG nun mit der Frage der Doppelbesteuerung 
auseinandersetzen muss. Zunächst müssen die Ver-
fassungsrichter aber prüfen, ob sie die Be schwer den 
annehmen.

Hinweis:
Der Streit um die Rentenbesteuerung könnte also 
in die nächste Runde gehen. Rentner können von 
den anhängigen Verfahren profitieren, indem sie 
Einspruch gegen ihre aktuellen Steuerbescheide 
einlegen, darin auf die anhängigen Musterverfahren 
verweisen und das Ruhen des Verfahrens beantragen. 
Für neu ergehende Steuerbescheide betreffend die 
Jahre ab 2005 ist lt. einem aktuellen Schreiben des 

Bundesministeriums der Finanzen ein Einspruch 
nicht mehr erforderlich, weil die Finanzämter ange-
wiesen sind, die betreffenden Steuerbescheide inso-
weit vorläufig zu stellen.

Seit 2005 wird die Rentenbesteuerung schrittweise 
auf eine sogenannte nachgelagerte Besteuerung 
umgestellt. Im Rahmen einer 35-jährigen Über-
gangsphase wird der Steuerzugriff nach und nach 
ausgedehnt. Während bei Rentenbeginn bis 2005 
nur 50 % der Rente besteuert werden, müssen Neu-
rentner ab 2040 ihre gesamte Rente versteuern. Im 
Gegenzug werden die Beiträge zur Altersvorsorge 
schrittweise immer umfassender steuerfrei gestellt.

Quelle: Bund der Steuerzahler Deutschland e.V., Presseinformation  

v. 14.07.2021, BMF-Schreiben v. 30.08.2021, DStR 2021, 2136
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Einkünfte aus Online-Poker: Zocken fürs Finanzamt 

In der Regel sind Gewinne aus Glücksspiel steuer-
frei. Das gilt für Renn- und Sportwetten ebenso wie 
für Online-Casinos. Aber bekanntlich hat fast alles  
im Leben seine Grenzen. Wo die im Fall des Glücks-
spiels liegen − ob etwa bei der Höhe des Gewinns 
oder dem betriebenen Zeitaufwand −, hatte das 
Finanzgericht Münster (FG) zu entscheiden.
Der Kläger war im Jahr 2009 zwanzig Jahre alt 
und Student. Seit 2007 spielte er Poker in diversen  
Online-Casinos. Im Streitjahr 2009 spielte er auf 
vier Portalen ca. 446 Stunden. Dabei nutzte er eine 
unab hängige Analyse-Software, die ihm seit 2008 
kostenlos zur Verfügung stand. Mit ihr konnte der 

Kläger Statistiken über die Spielweise seiner Mit-
spieler verfolgen. Er erzielte im Jahr 2009 Einkünfte 
in Höhe von 82.826,05 EUR. In den Folgejahren 
steigerte er seine Gewinne sogar noch. Nach  
Ansicht des Finanzamts lag eine Erwerbstätigkeit 
vor, so dass die Einkünfte aus dem Online-Poker des 
gesamten Jahres 2009 sowohl der Einkommen- als 
auch der Gewerbesteuer unterlägen.
Die hiergegen gerichtete Klage vor dem FG war 
teilweise erfolgreich. Demnach hat der Kläger erst 
ab Oktober 2009 mit dem Online-Pokerspielen Ein-
künfte aus Gewerbebetrieb erzielt. Bei der von ihm 
gespielten Variante „Texas Hold’em“ handelte es 

•

3.4

3.5

Wer ein Pflegekind aufnimmt, stellt sich einer be-
deutenden Aufgabe. Das Kind wird in den eigenen 
Haushalt aufgenommen und es wird eine familiäre 
Beziehung hergestellt. Auch finanzrechtlich gibt es 
gewisse Parallelen. So kann man für ein Pflegekind 
ebenso Kindergeld erhalten wie für ein leibliches 
Kind. Im Streitfall stellte sich die Frage, ob ein 
Pflege kindschaftsverhältnis auch gegenüber einem 
voll jährigen behinderten Bruder bestehen kann. 
Darüber zu entscheiden hatte das Finanzgericht des 
Saarlandes (FG).
Die Klägerin ist die Schwester von A, der von Geburt 
an schwerbehindert war. A verstarb im Jahr 2018. 
Er hatte Eingliederungshilfe sowie eine Altersrente 
für schwerbehinderte Menschen in Höhe von  
742,05 EUR monatlich bezogen. Bis zum Tod der 
Mutter im Jahr 2017 wurde A von dieser betreut.  
Sie bezog dafür Kindergeld. Seit einer Erkrankung 
der Mutter im Jahr 2004 kümmerte sich zunehmend 
auch die Klägerin um A. Nach dem Tod der Mutter 
wurde sie gesetzliche Betreuerin. Zwar lebte A in  
einer Wohneinrichtung, jedoch war die Klägerin 
für sein materielles Wohl (z. B. Einkäufe und Arzt-
besuche) zuständig. Der Antrag der Klägerin auf 
Kindergeld für A wurde abgelehnt.
Ihre Klage vor dem FG war allerdings erfolgreich.  

Ein Anspruch auf Kindergeld besteht für ein Pflege-
kind, mit dem der Steuerpflichtige durch ein 
familienähnliches, auf längere Dauer berechnetes 
Band verbunden ist. Ein „familienähnliches Band“ 
setzt nach der Rechtsprechung des Bundesfinanz-
hofs voraus, dass zwischen dem Steuerpflichtigen 
und dem Kind ein Aufsichts-, Betreuungs- und 
Erziehungsverhältnis wie zwischen Eltern und leib-
lichen Kindern besteht. Ein „familienähnliches  
Band“ mit einem bereits Volljährigen lässt sich 
hier nach nur bei Vorliegen besonderer Umstände 
begründen. Ein solches sei unter Gesamtwürdigung 
der besonderen Umstände des Einzelfalls nur  
anzu nehmen, wenn die Behinderung so schwer sei, 
dass der geistige Zustand des Behinderten dem  
typischen Entwicklungsstand einer noch minder-
jährigen Person entspreche. Dies war bei A der Fall.
Auch die weiteren notwendigen Voraussetzungen 
waren im Streitfall gegeben, insbesondere war A 
in den Haushalt der Klägerin aufgenommen, und 
zwar nicht zu Erwerbszwecken. Der Mittelpunkt der 
gemeinsamen Lebensinteressen lag im Haushalt  
der Klägerin, da die Aufenthalte des A dort regel-
mäßig waren und über bloße Besuche hinausgingen.

Quelle: FG des Saarlandes, Urt. v. 25.02.2021 - 2 K 1395/20

Pflegekindschaftsverhältnis: Kindergeld für volljähriges Pflegekind 

11

Der Ausschlagende kann sich, um nicht leer 
auszugehen, eine entsprechende Abfindung von 
seinen Kindern zusagen lassen. 
Pflichtteil beachten: Schenkungen, die in den  
letzten zehn Jahren vor dem Tod des Schenkers 
veranlasst wurden, zählen ganz oder teilweise 

zum Nachlass und erhöhen damit den Pflicht-
teilsanspruch, den Enterbte später geltend machen 
können.

Quelle: Steuerberaterkammer Stuttgart, Pressemitteilung 14/2021  

v. 29.07.2021
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sich um ein Geschicklichkeitsspiel − Gewinnen 
oder Verlieren ist also mehr als reiner Zufall. Diese 
Art des Glücksspiels schließt gewerbliche Einkünfte 
nicht aus. Nach wissenschaftlich-mathematischen 
Unter suchungen bzw. praktischen Tests ist diese 
Variante schon bei einem Durchschnittsspieler 
als Spiel einzuordnen, bei dem nicht das Zufalls-
moment überwiegt.
Der Kläger hat sich auch am allgemeinen wirt-
schaftlichen Verkehr beteiligt. Es sei zu einer 
Leistungs beziehung zwischen den einzelnen Spielern 

am (virtuellen) Pokertisch gekommen. Auch lag eine 
Gewinnerzielungsabsicht des Klägers vor. Er hat  
über eine gewisse Dauer hinweg gespielt und da-
durch Gewinne erzielt. Ab Oktober 2009 habe der 
Kläger das Spielen berufsmäßig ausgeübt, da sowohl 
Einsätze als auch Spielzeit erhöht wurden. Somit 
stellen die Gewinne ab Oktober 2009 Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb dar.

Quelle: FG Münster, Urt. v. 10.03.2021 - 11 K 3030/15 E,G, Rev.  

(BFH: X R 8/21)



STEUERTERMINE

OKTOBER 2021

10.11.  Umsatzsteuer*
 Lohnsteuer*
 Solidaritätszuschlag*
 Kirchenlohnsteuer ev. und r.kath.*

10.11. 15.11. Kirchenlohnsteuer ev. und r.kath.* Grundsteuer**

15.11. Gewerbesteuer**

Die in dieser Mandanteninformation enthaltenen Angaben und Mit teilungen 

sind aus schließlich zur Information be stimmt. Die Inhalte wurden mit größter 

Sorgfalt erstellt. Sie stellen jedoch keine rechtliche oder steuerrechtliche  

Bera tung dar. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte 

können wir keine Gewähr übernehmen.

Vierhaus Steuerbe ra tungs gesellschaft mbH

Sarrazinstraße 11 - 15

12159 Berlin 

Hauptsitz: Berlin; 

Niederlassung: Potsdam

Tel.: 030 859948-40 

Fax: 030 859948-44

info@vierhaus-kanzlei.de

www.vierhaus-kanzlei.de

Geschäftsführer: Heinrich Vierhaus, 

Andreas Brandt, Gülperi Atalay-Akgün

Amtsgericht Charlottenburg

HRB-Nr. 80628

Rechtsstand: 27.09.2021
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Zahlungsschonfrist: bis zum 15.11. bzw. 
18.11.2021. Diese Schonfrist gilt nicht 
bei Barzahlungen und Zahlungen per 
Scheck. [* bei monatlicher Abführung für 
Oktober 2021;** Vierteljahresrate an die 
Gemeinde]




